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 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-

cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 

der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günsti-

gen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Ausnahmen sind nicht zulässig, wenn 

 es zumutbare Alternativen gibt, 

 sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert. 

Eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG von den Verboten nach § 44 BNatSchG kann nur 

gewährt werden, wenn im Einzelfall eine „unzumutbare Belastung“ vorliegt. 

Von Relevanz ist auch das europäische Artenschutzrecht in Form der Vogelschutzrichtlinie 

(Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

79/409/EWG, kodifizierte Fassung vom 30. November 2009).  

Nach Artikel 1 betrifft die Richtlinie die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten und gilt 

für Vögel, ihre Eier, Nester und Lebensräume.  

Nach Artikel 5 treffen die Mitgliedsstaaten Maßnahmen zum Verbot „des absichtlichen Tötens 

und Fangens…“, „der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern…“, 

sowie des „absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit…“.  

Nach Artikel 9 kann von den Verbotsmaßnahmen des Artikels 5 u.a. abgewichen werden „im 

Interesse der Volksgesundheit und öffentlichen Sicherheit“, „zur Abwendung erheblicher Schä-

den“ in der Landwirtschaft, für Forschung und Lehre.  

Schließlich regelt Artikel 13, dass „die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie getroffenen 

Maßnahmen… in Bezug auf die Erhaltung aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten nicht zu 

einer Verschlechterung der derzeitigen Lage führen“ darf. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat als Planungshilfe eine Liste sogenannter planungsrelevan-

ter Arten erstellt. Dabei handelt es sich um eine naturschutzfachlich begründete Auswahl von 

Arten, die bei einer Artenschutzrechtlichen Prüfung im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung ein-

zeln zu bearbeiten sind.  
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Dazu gehören: 

 alle streng geschützten Vogelarten 

 Arten des Anhanges I Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) und Artikel 4 (2) Vogelschutzricht-

linie 

 Rote-Liste-Arten (landesweite Gefährdung) nach LANUV NRW (2011) 

 Koloniebrüter 

Eine Liste der entsprechenden Arten wird vom LANUV NRW (2016b) im Fachinformationssys-

tem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ veröffentlicht. 

Da es sich bei der naturschutzfachlich begründeten Auswahl nicht sicher um eine rechtsver-

bindliche Eingrenzung des zu prüfenden Artenspektrums handelt, kann es im Einzelfall erfor-

derlich sein, dass weitere Arten (z. B. Arten mit rückläufigen Populationsentwicklungen, wie 

z.B. Mauersegler) in die Prüfung aufzunehmen sind. 

2.2  Ablauf einer ASP 

In der Stufe I der Artenschutzprüfung sind zwei Arbeitsschritte zu leisten: 

1. Vorprüfung des Artenspektrums 

Hier ist insbesondere zu prüfen bzw. festzustellen, ob Vorkommen europäisch ge-

schützter Arten aktuell bekannt sind oder aufgrund der Biotopausstattung und Habi-

tatangebote im Wirkraum zu erwarten sind. 

2. Vorprüfung der Wirkfaktoren 

In diesem Schritt ist zu prüfen, bei welchen Arten aufgrund der Wirkungen des Vorha-

bens Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Vorschriften möglich sind. 

Das Vorhaben ist zulässig,  

a) wenn keine Vorkommen planungsrelevanter Arten bekannt oder zu erwarten sind oder 

b) Vorkommen planungsrelevanter Arten bekannt oder zu erwarten sind, aber das Vorha-

ben keinerlei negative Auswirkungen auf diese Arten zeigt. 

Sofern Beeinträchtigungen planungsrelevanter Arten nicht ausgeschlossen werden können, 

ist eine vertiefende Analyse unter Verwendung der so genannten „Art-für-Art-Protokolle“ erfor-

derlich. Dieser Arbeitsschritt entspricht der Stufe II (Vertiefende Prüfung der Verbotstat-be-

stände) gemäß VV-Artenschutz. 

Ergibt die vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände ein Konflikt, der nicht durch Vermei-

dungsmaßnahmen oder durch Risikomanagement ausgeschlossen werden kann, so kann ein 

Ausnahmeverfahren nach §45 (7) BNatSchG angestrengt werden (Stufe III).  
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Hierbei wird geprüft, ob es 

a. zwingende Gründe für das Vorhaben gibt und  

b. keine mögliche Alternative zur Planung besteht 

Wird beides mit ja beantwortet, muss der vorraussichtliche Erhaltungszustand der 

planungsrelevanten „Konfliktart“ bei Durchführung des Vorhabens beurteilt werden. Je nach 

Prognose der Auswirkungen (kommt es zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes?) 

ist das Vorhaben zulässig oder unzulässig. 

 

 
Abbildung 2:  Ablaufschema einer Artenschutzprüfung (KIEL 2013). 
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3 Vorhabensbeschreibung, Wirkungsprognose und Wirkraum 

3.1 Vorhabensbeschreibung 

Im Plangebiet möchte der Bauherr die vorhandenen baufälligen Gebäude abreißen und ein 

Wohnhaus sowie eine Reithalle und eine Unterstellhalle für Pferde errichten (Abbildung 3).  

Die vorhandenen Gebäude sind (teilweise) aus Grünsandstein gebaut. Insbesondere die alte 

Scheune hat einen undichten Dachstuhl und Maueröffnungen, sodass die Dachbereiche für 

Tierarten zugänglich sind. Das vorhandene Wohnhaus, welches bis vor kurzem noch bewohnt 

wurde, ist in einem baufälligen Zustand und kann nicht erhalten werden. Das gleiche gilt für 

einige kleine Abstell- und Gartenhäuschen im Umfeld des Wohnhauses. Eine in Abbildung 3 

als „Teichanlage“ bezeichnete Struktur, die mit zum Teil älterem Gehölzbestand umgeben ist, 

bleibt vollständig erhalten. Die Abbildungen 4-6 vermitteln Eindrücke der aktuellen Bestands-

situation. 

 
Abbildung 3:  Bebauungsplan 121 „Oberbergstraße“ 

(Stand April 2017, Stadt Werl). 

 

Die angestrebte Bebauung muss im Rahmen einer Änderung des Flächennutzungsplans der 

Stadt Werl sowie des Bebauungsplans Nr. 121 „Oberbergstraße“ planungsrechtlich geregelt 
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werden. Vorbereitend werden im vorliegenden Gutachten die Belange des Artenschutzes ge-

mäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz behandelt. 

 
Abbildung 4: Baufälliges Wohnhaus (links) und Remise (rechts) 

 
Abbildung 5: Scheune und (lückiger) Dachstuhl der Scheune 

 

Abbildung 6: Gartenhäuschen (links) und temporäres Gewässer mit Gehölzbestand 
 

Das Vorhaben liegt in räumlicher Nähe zum Vogelschutzgebiet „DE-4415-401 „Hellwegbörde. 

Innerhalb des Schutzgebietes sind keine baulichen Aktivitäten geplant. Da das Vorhaben po-

tentiell auch Wirkungen auf die Schutzgüter des Vogelschutzgebietes haben können, wird als 

separates Gutachten eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung durchgeführt. 
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3.2 Wirkraum 

Als Wirkraum wird der Bereich bezeichnet, der durch die Wirkungen des geplanten Vorhabens 

direkt beeinflusst wird. Diese Wirkungen sind nicht immer nur am unmittelbaren Standort des 

Bauvorhabens zu erwarten sondern können sich auch in der engeren Umgebung entfalten. 

Die Ausdehnung des Wirkraumes orientiert sich dabei auch an den bereits vorhandenen Vor-

belastungen wie z.B. Straßen und Siedlungsflächen sowie an für die Fauna relevanten Struk-

turen, sofern sie durch das Vorhaben beeinträchtigt werden können. 

Im vorliegenden Fall umfasst der Wirkraum neben der Fläche des Plangebietes vor allem die 

westlich und südwestlich angrenzenden Bereiche mit einer Bearbeitungstiefe von ca. 150-200 

m, die zum Natura 2000-Gebiet „DE-4415-401 „Hellwegbörde“ gehören (Abbildung 7). 

 
Abbildung 7:  Luftbild des Vorhabenbereichs mit Flächen des angrenzenden Vogelschutzge-

biets (grüne Schraffur) (Kartengrundlage: GEOBASIS NRW 2016) 

3.3 Wirkungsprognose 

Die folgende Wirkungsprognose beschreibt die potentiellen anlagen-, bau- und betriebsbe-

dingten Wirkungen.  

Baubedingte Wirkungen 

 Durch den Einsatz von Maschinen und Baufahrzeugen besonders im Zuge der Ab-

brucharbeiten und der Baufeldräumung kann es zur Tötung von wild lebenden Tieren 
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der besonders geschützten Arten kommen und damit zur Erfüllung von Verbotstat-

beständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung wild lebender Tiere der beson-

ders geschützten Arten oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen).  

 Baubedingt können durch den Einsatz von Baumaschinen verschiedene Störreize, 

insbesondere Lärm- und Lichtimmissionen auftreten, die zur Erfüllung von Verbots-

tatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) führen können.  

 Durch den Einsatz von Maschinen und Baufahrzeugen sowie durch die Beseitigung 

von Gehölzen kann es zum Verlust von Lebensstätten und somit zur Erfüllung von 

Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Beschädigung und Zerstö-

rung von Lebensstätten) kommen. 

Anlagenbedingte Wirkungen 

 Die Versiegelung von Flächen durch den Bau neuer Gebäude sowie der Verlust ein-

zelner Bäume in der Nachbarschaft zu vorhandenen Gebäuden können zu einer dau-

erhaften Zerstörung von Lebensräumen planungsrelevanter Arten führen. Dadurch 

kann es zur Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Beschädigung und Zerstörung von Lebensstätten) kommen. 

 Lichtimmissionen durch Beleuchtungseinrichtungen können zur Erfüllung von Ver-

botstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führen, indem streng geschützte 

Arten z.B. bei ihrer Fortpflanzung erheblich gestört werden. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

 Betriebsbedingt können verschiedene Störreize durch Verkehr und Personen, insbe-

sondere Lärm- und Lichtimmissionen auftreten, die zur Erfüllung von Verbotstatbe-

ständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) führen können.  

Weitere relevante Wirkungen und Wechselwirkungen durch das Vorhaben auf die arten-

schutzrechtlich zu prüfenden Arten sind nicht zu erwarten.   
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4 Feststellung des Potentials für planungsrelevante Arten und der 
relevanten Wirkfaktoren (Vorprüfung gemäß Stufe I) 

4.1 Methodik 

Am 29.04.2016, 04.05.2016 sowie am 14.10.2016 fanden jeweils Ortsbegehungen mit Inau-

genscheinnahme des Plangebietes sowie der umliegenden Strukturen statt. Bei den ersten 

Begehungen wurde vor allem auf vorhandene Vogelnester sowie Spalten und Höhlen in Bäu-

men mit Quartiereignung für Fledermäuse geachtet. Die herbstliche Begehung fand zur Er-

kundung der Abbruchgebäude und der Nebenanlagen (Gartenhaus, Geräteschuppen, Re-

mise) statt.  

Neben der Begehung des Plangebietes erfolgte auch eine Auswertung vorhandener Daten zu 

planungsrelevanten Arten. Die Auswahl der planungsrelevanten Arten orientiert sich an der 

vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW 2016a) im 

Internet bereitgestellten und fachlich begründeten Auswahl planungsrelevanter Arten. Zusätz-

lich zu den im zugehörigen Messtischblatt-Quadranten (MTB) 4412-2 des Plangebietes auf-

geführten Arten (LANUV NRW 2016a) wurden die eigenen Kartierungen und – soweit zugäng-

lich Daten Dritter in die Prüfung miteinbezogen. Diesbezüglich wurde eine Stellungnahme der 

Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (A.B.U.) aus dem frühzeitigen Beteiligungs-

verfahren (Schreiben vom 18.01.2017) ausgewertet und im Rahmen einer zusätzlichen Bege-

hung entsprechenden Hinweisen nachgegangen. 

4.2 Potentialeinschätzung und Analyse der relevanten Wirkfaktoren 

Die im Internet bereitgestellte Auswahl planungsrelevanter Arten führt für das Messtischblatt 

4413 (Werl) im Quadrant 2 insgesamt 41 Arten auf, davon 34 Vogelarten und 7 Fledermaus-

arten (Tabelle 1).  

Nicht alle dieser Arten sind potentiell durch das Vorhaben gefährdet. Unter ihnen befinden sich 

Arten, die zum Beispiel auf Fließgewässer oder ausgedehnte Wälder angewiesen sind (in Ta-

belle 1 mit „-“ gekennzeichnet). Eine Betroffenheit dieser Arten kann grundsätzlich ausge-

schlossen werden, da diese Habitate sowohl im Plangebiet als auch im Wirkraum nicht vor-

handen sind oder aber weil Vorkommen dieser Arten aufgrund von Meideabständen zu be-

bauten Bereichen ausgeschlossen werden können (die meisten Arten der offenen Feldfluren). 

Anderen Arten bietet das Plangebiet kein Potential für Brutmöglichkeiten. Sie könnten das 

Gebiet jedoch als Jagd- und Nahrungshabitat, teilweise auch nur im Luftraum, nutzen (in Ta-

belle 1 mit „N“ gekennzeichnet). Diese Arten wären ebenfalls nicht vom Vorhaben betroffen, 
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da das Plangebiet im Vergleich zu den zur Nahrungssuche beanspruchten Flächen klein ist 

und genügend Raum zum Ausweichen in der Umgebung besteht.  

Arten, die die Biotope im Plangebiet und Wirkraum potentiell besiedeln und vom Vorhaben 

betroffen sein könnten, sind dagegen nur vereinzelt vertreten (in Tabelle 1 mit „X“ gekenn-

zeichnet). 

Tabelle 1: Planungsrelevante Arten des 2. Quadranten des MTB 4413 (Werl)  

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name Status 
Erhaltungs-
zustand in 
NRW (ATL) 

Bemerkung 

Säugetiere     

Eptesicus serotinus 
Breitflügelfleder-
maus 

Nachweis ab 2000 vorhanden G- x 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G N 

Nyctalus noctula Abendsegler Nachweis ab 2000 vorhanden G N 

Pipistrellus nathusii 
Rauhautfleder-
maus 

Nachweis ab 2000 vorhanden G N 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G x 

Plecotus auritus Braunes Langohr Nachweis ab 2000 vorhanden G x 

Vespertilio murinus 
Zweifarbfleder-
maus 

Nachweis ab 2000 vorhanden G N 

Vögel     

Accipiter gentilis Habicht 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

G- N 

Accipiter nisus Sperber 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

G N 

Alauda arvensis Feldlerche 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U- - 

Alcedo atthis Eisvogel 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

G - 

Anas crecca Krickente 
Nachweis 'Rast/Wintervorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

G - 

Anthus pratensis Wiesenpieper 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

S - 

Anthus trivialis Baumpieper 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U x 

Asio otus Waldohreule 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U x 

Athene noctua Steinkauz 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

G- N 

Buteo buteo Mäusebussard 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

G N 

Circus aeruginosus Rohrweihe 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U - 

Circus cyaneus Kornweihe 
Nachweis 'Rast/Wintervorkom-
men' ab 2000 vorhanden 

S - 
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Circus pygargus Wiesenweihe 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

S - 

Coturnix coturnix Wachtel 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U - 

Crex crex Wachtelkönig 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

S - 

Cuculus canorus Kuckuck 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U- x 

Delichon urbica Mehlschwalbe 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U - 

Dryobates minor Kleinspecht 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U - 

Falco peregrinus Wanderfalke 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

G - 

Falco subbuteo Baumfalke 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U - 

Falco tinnunculus Turmfalke 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

G x 

Hirundo rustica Rauchschwalbe 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U x 

Lanius collurio Neuntöter 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U - 

Locustella naevia Feldschwirl 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U - 

Luscinia megarhynchos Nachtigall 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

G x 

Milvus milvus Rotmilan 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

S - 

Passer montanus Feldsperling 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U x 

Perdix perdix Rebhuhn 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

S N 

Pernis apivorus Wespenbussard 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U - 

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U - 

Streptopelia turtur Turteltaube 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

S - 

Strix aluco Waldkauz 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

G - 

Tyto alba Schleiereule 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

G x 

Vanellus vanellus Kiebitz 
Nachweis 'Brutvorkommen' ab 
2000 vorhanden 

U- - 

G = Günstig, U = Ungünstig/Unzureichend, S = Ungünstig/Schlecht, + = Bestandstrend positiv, - = Bestandstrend negativ 

ATL = atlantische Region  

X = Potentielles Vorkommen, N = Potentielles Nahrungshabitat, - = Vorkommen kann im Gebiet ausgeschlossen werden 
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Nach erster Einschätzung verbleiben 8 Vogelarten (Baumpieper, Waldohreule, Kuckuck, 

Turmfalke, Rauchschwalbe, Nachtigall, Feldsperling und Schleiereule) sowie 3 Fledermausar-

ten (Breitflügel- und Zwergfledermaus sowie Braunes Langohr) in der Liste, die im Hinblick auf 

die Biotopausstattung im Plangebiet bzw. Wirkraum potentiell vorkommen könnten. Bei den 

Begehungen sowie bei der Auswertung wurde daher besonders auf die für diese Arten rele-

vanten Strukturen geachtet. Zusätzlich wird auf Anregung der A.B.U. die Turteltaube mit in die 

Betrachtung aufgenommen. 

Vögel 

Im Eingriffsbereich wurden weder Horste noch Höhlen festgestellt, die Quartierpotentiale für 

planungsrelevante Arten beherbergen könnten. Auch in der direkten Umgebung konnten keine 

Horste entdeckt werden. Ein Brutvorkommen von Greifvögeln sowie Horst beziehender Arten 

(z. Bsp. Turmfalke, Waldohreule) kann daher ausgeschlossen werden. Greifvögel nutzen das 

Gebiet zum Teil als Jagd- und Nahrungshabitat, teilweise auch nur im Luftraum. In diesem 

Falle sind die Arten jedoch nicht erheblich vom Vorhaben beeinträchtigt, da das Plangebiet im 

Vergleich zu den zur Nahrungssuche benötigten Flächen sehr klein ist und genügend Raum 

zum Ausweichen in der unmittelbaren Umgebung besteht.  

Arten, die Gebüschstrukturen am Rande von Feldgehölzen oder Wäldern besiedeln (wie zum 

Beispiel die Nachtigall oder der Kuckuck und der Baumpieper) haben genügend geeignete und 

aktuell nicht besetzte Habitate in der unmittelbaren Umgebung zur Verfügung, auf die sie bei 

Bedarf ausweichen können. Gleiches gilt auch für den eher in Siedlungsrandbereichen leben-

den Feldsperling. 

Nicht mehr genutzte Rauchschwalbennester wurden in der baufälligen Scheune gefunden. Es 

wurden zwar keine Brutnachweise von Rauchschwalben in den Gebäuden erbracht, jedoch ist 

davon auszugehen, dass es zu gelegentlichen Bruten gekommen ist und auch in Zukunft sol-

che Bruten möglich sind. Für die Rauchschwalbe sind Vermeidungsmaßnahmen vorzusehen 

(vgl. Kapitel 5). 

Auf dem Dachboden der Scheune wurden einzelne, offensichtlich schon alte Gewölle von 

Schleiereulen gefunden. Allerdings ist aufgrund der nur geringen Menge anzunehmen, dass 

es sich nur um gelegentliche Nutzungen der Scheune als Tagesversteck oder Schlafplatz han-

delte. Hinweise auf Bruten in der jüngeren Vergangenheit (z. B. Kotspuren an Balken oder 

frische Gewölle) konnten jedenfalls nicht entdeckt werden. Gleichwohl eignet sich der Dach-

boden aufgrund der guten Einflugmöglichkeiten und der zahlreichen Sitzbalken potentiell als 

Schleiereulen-Bruthabitat sowie auch als Tageseinstandsplatz für Schleiereulen und eventuell 
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weitere Arten, wie den Steinkauz (gemäß Stellungnahme A.B.U.). Eine tatsächliche Nutzung 

konnte indes weder direkt (im Rahmen der Begehungen) noch indirekt durch Kot, Gewölle etc. 

nachgewiesen werden. Es sind daher für die Schleiereule Vermeidungsmaßnahmen zu ergrei-

fen (siehe Kapitel 5). Die Hinweise der A.B.U. auf Brutvorkommen des Steinkauzes und der 

Schleiereule sowie des Turmfalken in Oberbergstraße beziehen sich auf nicht vom Vorhaben 

betroffene Bereiche und werden daher nicht vertieft geprüft. 

Generell sollten zur Vermeidung des Störungsverbots die Bauarbeiten außerhalb der Brutzeit 

beginnen (vgl. Kapitel 5.1). 

 

Abbildung 8: Dachboden der Scheune mit großer Öffnung und lückigem Dachstuhl 

Bezüglich der in der A.B.U.-Stellungnahme aufgeführten Hinweise auf potentielle Brutvorkom-

men der Turteltaube im nördlich angrenzenden Umfeld ist anzumerken, dass keine direkten 

Eingriffe in potentielle Bruthabitate erfolgen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich tat-

sächlich ein (nicht regelmäßig besetztes) Brutrevier der Turteltaube im Umfeld des Vorhabens 

befindet, wird zukünftig durch die Wiederaufnahme der Pferdewirtschaft bei Beibehaltung der 

Biotopstrukturen jedenfalls keine Verschlechterung des Ist-Zustandes eintreten. 
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Fledermäuse 

Bei den abendlichen Begehungen wurden nur vereinzelt und kurzzeitig jagende Zwergfleder-

mäuse in der Umgebung der Gebäude festgestellt. Nach kurzer Jagdaktivität flogen die Tiere 

in die Umgebung ab. Vage Hinweise auf die Nutzung der Scheune als Tagesquartier ergaben 

sich am Abend des 14.10.2016, an dem 2 einzelne Zwergfledermäuse zur Ausflugszeit aus 

Richtung der Scheune kommend beobachtet werden konnten. Es ist möglich – wenn auch 

nicht sicher nachgewiesen – dass einzelne Individuen von Zwergfledermäusen den Dachbo-

den der Scheune als Tagesquartier nutzen oder genutzt haben. Aufgrund der großen Lücken 

im Dachstuhl und dem auf ganzer Fläche möglichen Lichteinfall ist der Dachboden jedoch 

weder als Wochenstubenquartier noch als Winterquartier geeignet. Zu viel Lichteinfall und die 

mangelnde Frosthärte sprechen klar gegen eine Quartiereignung. 

 

Abbildung 9: Dachboden des Wohnhauses. Lichteinfall verhindert eine Quartiereignung für 
Fledermäuse 

Eine Untersuchung der Wohn- und Wirtschaftsgebäude einschließlich der Keller- und Dach-

bodenbereiche ergab keinerlei Hinweise auf Vorkommen von Fledermäusen. Es wurden we-

der Kot noch sonstige Spuren von Fledermäusen gefunden. 

Gebäude bewohnende Fledermausarten sind vom Vorhaben daher nicht betroffen. Für die 

potentiell verloren gehenden Tagesquartiere sind Ersatzquartiere an den neuen Gebäuden 

vorzusehen (vgl. Kapitel 5).  

Da in den Gehölzen des Plangebietes keine als potentielle Quartiere geeigneten Höhlen fest-

gestellt werden konnten, sind auch Waldfledermausarten nicht vom Vorhaben betroffen, zumal 
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auch keine wesentlichen Eingriffe in diese Gehölzbestände erfolgen. Das Plangebiet stellt 

demnach lediglich ein gelegentlich genutztes Jagdhabitat dar.  

 

Abbildung 10: Außenbereich des Plangebietes mit angrenzenden Gehölzstrukturen 

Die genannten, potentiell vorkommenden Arten könnten das Gebiet weiterhin als Jagd- und 

Nahrungshabitat, teilweise auch nur im Luftraum, nutzen. Diese Arten sind nicht erheblich vom 

Vorhaben beeinträchtigt, da das Plangebiet im Vergleich zu den zur Nahrungssuche benötig-

ten Flächen sehr klein ist und genügend Raum zum Ausweichen in der unmittelbaren Umge-

bung besteht. 

Die in der Stellungnahme der A.B.U. geforderten detaillierten Untersuchungen der Fleder-

mausfauna sind nicht erforderlich, da weitere Fledermaushabitate in der Umgebung oder im 

Wirkraum des Vorhabens nicht zerstört sondern erhalten werden. 

 

Amphibien 

Amphibien werden für das Messtischblatt 4413-2 nicht aufgeführt. Es ist aber nicht auszu-

schließen, dass in der auf dem Gelände vorhandenen Grabenstruktur Fortpflanzungsstätten 

von Amphibien vorhanden sind. Allerdings gelangen nicht zuletzt weil das Gewässer recht 

frühzeitig im Jahr austrocknete keine Nachweise von Amphibien. Bereits in einem früheren 

Planungsstadium wurde aber dem Umstand Rechnung getragen, dass eine Inanspruchnahme 

des Gewässers die Planung deutlich erschwert oder gar unmöglich gemacht hätte. Eine Be-

seitigung des Gewässers wäre jedenfalls nur unter sehr engen Voraussetzung überhaupt mög-

lich gewesen. 
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Daher wurde bei der nun geprüften Planung vollständig auf die Inanspruchnahme des Gewäs-

sers und seines Umfeldes verzichtet. Stattdessen wurde zur geplanten Bebauung ein Abstand 

von mindestens 10 m vorgesehen. Die Landlebensräume potentiell vorkommender Amphibien 

liegen sicher nicht im Bereich der heutigen oder künftigen Gebäude, sondern eher in den an-

grenzenden Gehölz-, Grünland und Ackerbereichen. Eine artenschutzrechtlich relevante Aus-

lösung von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 BNatSchG kann daher ausgeschlossen 

werden. 

4.3 Potentialeinschätzung Zusammenfassung 

Als Gesamtergebnis kann festgestellt werden, dass für die Arten Rauchschwalbe und Schlei-

ereule von potentiellen (jedoch keinen aktuellen) Bruthabitaten insbesondere in der Scheune 

auszugehen ist. Für diese Arten sind vorsorglich Vermeidungsmaßnahmen vorzusehen. 

Für die potentiellen Tagesquartiere bzw. Tagesverstecke von Zwergfledermäusen auf dem 

Dachboden der Scheune sind ebenfalls Ersatzquartiere zu schaffen. 

Auch nach Auswertung des vom LANUV NRW (2016a) bereitgestellten Internetangebotes 

„@LINFOS-Landschaftsinformationssammlung“ ergaben sich keine weiteren Hinweise auf 

(Brut-) Vorkommen planungsrelevanter Arten.  

Für die übrigen Arten inklusive der potentiell im Umfeld vorkommenden Amphibienarten wer-

den durch das Vorhaben keine Artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst. 

Alle weiteren, nicht planungsrelevanten Vogelarten wie Meisen, Amseln, Hausrotschwanz 

usw., die im Plangebiet vorkommen können (Brutmöglichkeiten in Sträuchern, Bäumen und 

an Gebäuden), sind weit verbreitet und ungefährdet. Ihre Population befindet sich in einem 

günstigen Erhaltungszustand. Beeinträchtigungen auf Populationsebene sind daher auszu-

schließen. Dennoch sind auch diese Arten nach der Vogelschutzrichtlinie geschützt. Um indi-

viduelle Verluste bei der Baufeldräumung zu vermeiden, werden in Kapitel 5 Planungshinweise 

zu günstigen Räumungs- und Fällzeiträumen gegeben. 

5 Vermeidungsmaßnahmen 

5.1 Allgemeine Maßnahmen zum Schutz von europäischen, planungsrelevan-

ten und nicht planungsrelevanten Vogelarten 

Alle bauvorbereitenden Maßnahmen wie z.B. die Räumung des Baufeldes und der Abbruch 

von Gebäuden müssen zum Schutz der Brutvögel außerhalb der Brutzeit (15. März bis 31. Juli) 

durchgeführt werden. Auf diese Weise können die Tötung von Individuen und die Störung 
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während der Fortpflanzungszeit gemäß § 44 (1), Nr. 1-2 BNatSchG aller vorkommenden Vo-

gelarten vermieden werden.  

Darüber hinaus sind laut BNatSchG im Zeitraum vom 1. März bis zum 30. September Baum-

fällungen und Gehölzschnitt nur in Ausnahmefällen zulässig. Bei zwingender Abweichung vom 

Verbot muss im Vorfeld eine Kontrolle der betroffenen Gehölzbestände durch einen Experten 

erfolgen, um das Auslösen von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sicher auszu-

schließen. Darüber hinaus ist die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung bei der Unteren 

Landschaftsbehörde notwendig. 

5.2 Vermeidungsmaßnahmen für Rauchschwalben 

Für die potentiell in den Stallungen der Scheune vorkommenden Rauchschwalbenbrutplätze 

ist in den Hallenneubauten Ersatz vorzusehen. Da eine neue Unterstellhalle für Pferde geplant 

ist, sind die Voraussetzungen dafür sehr günstig. Es sollten ca. 6 künstliche Nisthilfen in offe-

nen bzw. zugänglichen Gebäudeteilen (Reithalle oder Unterstellhalle) angebracht werden. 

Dazu eignen sich offene Halbschalen von ca. 16 cm Durchmesser oder alternativ auch Bretter 

von ca. 12x12 cm Durchmesser als Nistsims. Das Anbringen der Kunstnester sollte in Decken-

nähe des Raumes (Raumhöhe > 2 m) erfolgen. Der Abstand der Oberkante zur Decke sollte 

ca. 5-10 cm (bei Brettern ca. 10-15 cm unterhalb der Decke betragen.  

Da Rauchschwalben keine Koloniebrüter i. e. S. sind wie Mehl- oder Uferschwalbe, sollten die 

Nisthilfen möglichst mehrere Meter auseinander liegen und so verteilt werden, dass zwischen 

den Nestern kein Sichtkontakt besteht. Weitere Hinweise zur Planung der Nisthilfen finden 

sich im Internetangebot des LANUV NRW (http://artenschutz.naturschutzinformatio-

nen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/massn/103147#massn_1). 

Ein Monitoring ist aufgrund der hohen Prognosesicherheit der Maßnahme nicht erforderlich. 

5.3 Vermeidungsmaßnahmen für Schleiereulen 

Im Rahmen des Gebäudeabbruchs der Scheune wird ein potentieller Schleiereulen-Brutplatz 

zerstört. Zwar wurde kein Brutnachweis erbracht, jedoch besitzt der Dachboden eine gute Eig-

nung als Brutplatz und es wurden ältere Gewölle gefunden. Daher sollte eine künstliche Nist-

hilfe für Schleiereulen (artspezifischer Nistkasten) an einer geeigneten Stelle mit Einflugmög-

lichkeit angebracht werden. 

Die Nisthilfen sind ab der nächsten Brutperiode kurzfristig wirksam. Ein Monitoring ist nicht 

erforderlich. Allerdings sollte bei Annahme des Nistkastens alle 2-3 Jahre eine Funktionsüber-

prüfung und herbstliche Säuberung erfolgen. 

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/massn/103147#massn_1
http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/massn/103147#massn_1
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5.4 Vermeidungsmaßnahmen für Fledermäuse 

Für potentiell verloren gehende Tagesquartiere von Gebäude bewohnenden Fledermausarten 

sind an den neuen Gebäuden mindestens 5 Fledermauskästen anzubringen. Dabei sind nach 

Möglichkeit unterschiedliche Fledermauskästen, z. B. Rund- oder Flachkästen verschiedener 

Bauarten) zu verwenden. Es können auch Einbauquartiere in die Fassaden der neuen Ge-

bäude verwendet werden. 

Ein weitergehendes Monitoring ist wegen der guten Prognosesicherheit nicht erforderlich. 
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6 Artenschutzrechtliche Vorprüfung 

Mit dem „Protokoll einer artenschutzrechtlichen Prüfung“ hat das Ministerium für Umwelt und 

Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalens 

(MUNLV NRW 2010) eine Grundlage veröffentlicht, mit der Art für Art alle relevanten Aspekte 

der artenschutzrechtlichen Prüfung nachvollziehbar dokumentiert werden können (KIEL 2007).  

Die Artenschutzrechtliche Prüfung geht von der Einhaltung der oben genannten Planungshin-

weise aus:  

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) 

Eine Tötung planungsrelevanter Arten durch das Vorhaben kann unter Berücksichti-

gung einer Bauzeitenbeschränkung ausgeschlossen werden. Die bauvorbereitenden 

Maßnahmen (Baufeldräumung und Gebäudeabbruch) müssen außerhalb der Brutzeit 

(15. März bis 31. Juli) durchgeführt werden. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Erhebliche Störungen planungsrelevanter Arten können unter Berücksichtigung einer 

Bauzeitenbeschränkung ausgeschlossen werden.  

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Beschädigung und Zerstörung von Lebensstätten) 

Erhebliche Beschädigungen oder der Verlust von Lebensstätten planungsrelevanter 

Fledermausarten oder europäischer Vogelarten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG können unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen ausge-

schlossen werden.  

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG (Wildlebende Pflanzen) 

 Im Plangebiet kommen keine planungsrelevanten Pflanzenarten vor. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG (Erhaltung der ökologischen Funktion im räumlichen Zu-

sammenhang) 

 Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird für alle planungsrelevan-

ten Arten weiterhin erfüllt. 
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7 Zulässigkeit des Vorhabens 

Das geplante Vorhaben ist aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig, wenn 

 die Baufeldräumung und Abbrucharbeiten zum Schutz planungsrelevanter Tierarten 

und europäischer Vogelarten nicht während der Hauptbrutzeit vom 15. März bis 31. 

Juli stattfindet.  

 vom 1. März bis zum 30. September Baumfällungen und Gehölzschnitt nur in Aus-

nahmefällen mit Einbeziehung eines Experten durchgeführt werden (BNatSchG). 

 Vermeidungsmaßnahmen für Rauschwalben, Schleiereulen und Fledermausarten 

durchgeführt werden (Nisthilfen, Ersatzquartiere). 

Insgesamt ergibt sich, dass unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen artenschutzrecht-

liche Verbotstatbestände nicht erfüllt werden und eine erhebliche Beeinträchtigung von pla-

nungsrelevanten Arten und ihrer Fortpflanzungsstadien bzw. deren Lebensstätten durch das 

Bauvorhaben ausgeschlossen werden kann. 

 

Aufgestellt: Soest, Oktober 2016 / ergänzt April 2017 

 

 

(Volker Stelzig) 
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Titel: Bebauungsplan Nr. 121 „Oberbergstraße“ 
 
hier:  - Beschluss über die Abwägung der Anregungen aus der frühzeitige Beteili- 

 gung gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB  
  - Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 
  - Freigabe zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  

 Belange gem. § 4 (2) BauGB 
 
Sachdarstellung: 

 

 
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oberbergstraße“, im 
Parallelverfahren mit der 90. Änderung des Flächennutzungsplanes der Wallfahrts-
stadt Werl, wurde im Februar 2016 eingeleitet, um die Umnutzung einer ehemali-
gen Hofanlage und die weitergehende Nutzung eines Aussiedlerhofes zu ermögli-
chen.  
 
Im Verlauf des Verfahrens wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplanes verän-
dert. Die Eigentümer des Aussiedlerhofes auf der südlichen Fläche zogen ihren 
Antrag zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens zurück. Grund hierfür war die 
geringe Gestaltungsmöglichkeit zur Errichtung eines Wohnhauses. Bedingt durch 
Einschränkungen aus immissionsschutzrechtlichen und naturschutzrechtlichen 
Belangen sowie planerischen Zwangspunkten wurde auf die Teilnahme am weiteren 
Verfahren verzichtet. Dadurch wird der Geltungsbereich auf ca. 7.300 m² verklei-
nert. 
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Stand des Verfahrens: 
In seiner Sitzung am 25.02.2016 beschloss der Planungs-, Bau- und Umweltaus-
schuss die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 121 
„Oberbergstraße“ und die Freigabe der Unterlagen zur frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie die Freigabe der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 14.12.2016 
bis einschließlich 16.01.2017 in Form einer vierwöchigen Auslegung. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 12.12.2016 
angeschrieben und um Stellungnahme bis zum 16.01.2017 gebeten. 
 
Die während der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB einge-
gangenen Stellungnahmen - versehen mit Abwägungsvorschlägen der Verwaltung - 
sind in Anlage 1 aufgelistet. Hierüber ist zu beraten und die Abwägung zu beschlie-
ßen. 
 
Entwurf Dezember 2016 
In Bezug auf den Planentwurf mit Begründung von Dezember 2016 wurden auf-
grund der vorgebrachten Anregungen folgende Änderungen vorgenommen: 
 
Änderungen 
Zur Wahrung des dörflichen Charakters wird die Anzahl der Wohneinheiten mittels 
einer textlichen Festsetzung im Gebiet beschränkt: bezogen auf die Größe der 
Baufläche (Dorfgebiet: 4.858 m²) ist je 1.500 m² eine Wohneinheit zulässig. 
Dadurch wird die Vorgabe von drei Wohneinheiten im Gebiet erreicht. 
 
Die vorhandene Wasserleitung an der Kreisstraße wird durch ein Geh-, Fahr – und 
Leitungsrecht abgesichert. 
 
Die Grünflächen werden differenzierter dargestellt: 
 
Die Grünfläche (Bezeichnung im Plan: a) im Bereich der Wasserleitung wird als 
Fläche für Wiese und Hochstauden festgesetzt, um eine Gefährdung der Versor-
gungsleitung durch tiefwurzelnde Pflanzen zu verhindern. 
 
Die vorhandene Biotopstruktur (Bezeichnung im Plan: b) im Bereich des Kleinge-
wässers ist zum Erhalt vorgesehen und wird als Fläche für Maßnahmen zum Natur-
schutz festgesetzt. 
 
Die Fläche südlich des vorhandenen Wohnhauses wird als Grünfläche (Bezeichnung 
im Plan: c) zum Erhalt und zur Entwicklung von Bepflanzungen festgesetzt. 
 
Als nächster Verfahrensschritt erfolgt die öffentliche Auslegung der Unterlagen gem. 
§ 3 (2) BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (2) BauGB. Hierfür ist der Planentwurf mit den zugehörigen 
Unterlagen freizugegeben. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Es wird beschlossen 
 



 

 3 

a) die Abwägung über die während der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) 
BauGB und § 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 121 „Oberbergstraße“, 
 

b) die Freigabe der Unterlagen (Stand: April 2017) zur Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB, 
 

c) die Freigabe der Unterlagen (Stand: April 2017) zur Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB. 
 

 
Anlagen 

1) Abwägungsvorschläge der Verwaltung zu den im Verfahren vorgebrachten 
Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB und § 4 
(1) BauGB (Anlage 1 aus Vorlage 661) 

2) Planentwurf 

3) Begründung  

4) Umweltbericht (Anlage 5 aus Vorlage 661)  

5) FFH-Verträglichkeits-Vorprüfung, April 2017, Büro Stelzig (Anlage 6 aus 
Vorlage 661) 

6) Artenschutzrechtliche-Vorprüfung, April 2017, Büro Stelzig (Anlage 7 aus 
Vorlage 661) 
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Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplanentwurf gem. § 3 (1) BauGB 
 
Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB Schreiben vom: 
Einwender 1  12.1.2017 und 29.3.2016 

 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben zum Bebauungsplanentwurf eine Stellungnahme abgegeben.  
lfd. Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange  Schreiben vom: Anregungen/

Bedenken 
1.  Landwirtschaftskammer NRW Kreisstelle Soest 12.12.2016 ja 
2.  PLEdoc GmbH Leitungsauskunft 15.12.2016 ja 
3.  Bezirksregierung Arnsberg Dez. 51 Landschaftspflege 19.12.2016 ja 
4.  Gelsenwasser Betriebsdirektion 27.12.2016 ja 
5.  Geologischer Dienst NRW  Landesbetrieb 30.12.2016 ja 
6.  Juchheim & Siedhoff ÖBVI öffentlich bestellte Vermessungs-Ingenieure 10.1.2017 ja 
7.  Neuer Heimat- u. Geschichtsverein e.V.  16.1.2017 ja 
8.  Kreis Soest - Die Landrätin Koordinierungsstelle Regionalentwicklung 16.1.2017 ja 
9.  Westfälisch-Lippischer  Landwirtschaftsverband Kreisverband Soest 18.1.2017 ja 
10.  Arbeitsgemeinschaft Biologischer  Umweltschutz im Kreis Soest e.V. 18.1.2017 ja 
11.  Bezirksregierung Arnsberg  Dez. 32  18.1.2017 ja 
12.  LWL-Archäologie für Westfalen Außenstelle Olpe 27.1.2017 ja 
13.  GASCADE Gastransport GmbH Abt. GNL 14.12.2016 nein 
14.  Westnetz GmbH Regionalcenter Arnsberg Abt. V-AP 14.12.2016 nein 
15.  Bezirksregierung Arnsberg  Ländliche Entwicklung, Bodenordnung 16.12.2016 nein 
16.  Stadtverwaltung Hamm  16.12.2016 nein 
17.  Bezirksregierung Arnsberg Dez. 53 - Immissionsschutz 19.12.2016 nein 
18.  Gemeindeverwaltung Wickede  19.12.2016 nein 
19.  Unitymedia NRW GmbH   20.12.2016 nein 
20.  Stadtwerke Hamm GmbH 20.12.2016 nein 
21.  Landesbetrieb Wald und Holz NRW  21.12.2016 nein 
22.  Evangelische Kirche von Westfalen - Baureferat der EkvW - 4.1.2017 nein 
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23.  Zentrale der Amprion GmbH  4.1.2017 nein 
24.  Lippeverband Abteilung Asset Management 9.1.2017 nein 
25.  Stadtverwaltung Unna  16.1.2017 nein 

 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von Nr. 13 bis Nr. 25 haben weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen. 
Es wird auf den Abdruck der Schreiben verzichtet.  
 
Die Träger öffentlicher Belange von Nr. 26 bis Nr. 48 haben keine Stellungnahme abgegeben.  
 
lfd. Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange  Schreiben vom: Anregungen/

Bedenken 
26.  Bezirksregierung Arnsberg Dez. 35 Städtebau   
27.  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben   
28.  Deutsche Telekom Technik GmbH TI NL West PuB 4L Meschede   
29.  Freiwillige Feuerwehr (Beauftragter für Brandschutz)   
30.  Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden Hellweg   
31.  Gemeindeverwaltung Bönen    
32.  Gemeindeverwaltung Ense    
33.  Gemeindeverwaltung Welver    
34.  Gewässerschutzbeauftragter der 

Wallfahrtsstadt Werl  
und Betriebsleitung KBW   

35.  GWS - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH   
36.  Handwerkskammer Dortmund    
37.  KBW - Kommunalbetrieb Werl Abt. 81.1 Betriebshof   
38.  Kreispolizeibehörde Direktion Verkehr Führungsstelle    
39.  Landschaftsverband Westfalen-Lippe Amt für Denkmalpflege in Westfalen   
40.  Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH   
41.  Stadtverwaltung Soest    
42.  Stadtwerke Werl    
43.  Thyssengas GmbH Integrity Management und Dokumentation   
44.  Wallfahrtsstadt Werl  Abt. 20 Finanzen   
45.  Wallfahrtsstadt Werl  Abt. 30 Recht und Immobilien    
46.  Wallfahrtsstadt Werl  Abt. 32 Sicherheit und Ordnung   
47.  Wallfahrtsstadt Werl  Abt. 61 Stadtplanung, Straßen und Umwelt   
48.  Wallfahrtsstadt Werl  Abt. 63 Bauordnung und Hochbau   
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Landesplanerische Stellungnahme gem. § 34 (1) 
Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW 

Abwägung der Wallfahrtsstadt Werl 

1. Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 32 
Schreiben vom 18.01.2017 

 

 
 

 
 
 
 
 
Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung werden die 
immissionsschutzrechtlichen Belange berücksichtig. 
 
 
Die Planung wird nach § 34 (5) LPlG erneut vorgelegt. 
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Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplanentwurf gem. § 3 (1) BauGB 
 
Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB Stellungnahmen der Wallfahrtsstadt Werl 

 
1) Einwender 1 
Schreiben vom 12.1.2017 und 29.3.2016 

  
 
Schreiben vom 12.1.2017: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Verkleinerung des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes fällt der Grund der Anregung weg , 
sodass weitere Maßnahmen nicht notwendig sind. 
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Schreiben vom 29.3.2016: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen zum Schreiben vom 29.3.2016: 
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Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange zum Bebauungsplanentwurf gem. § 4 (1) BauGB 

Stellungnahmen der Wallfahrtsstadt Werl 

1) Landwirtschaftskammer NRW 

Schreiben vom 12.12.2016 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Baugenehmigungsverfahren werden die notwendigen 
Abstände überprüft. In der Stellungnahme des Kreises Soest 
wird dieser Sachverhalt ebenfalls angesprochen. Die 
Zulässigkeit von Wohnbebauung muss nach den 
Bestimmungen der Geruchsimmisionsrichtlinie (GIRL) 
nachgewiesen werden. 

 

2) PLEdoc GmbH 
Schreiben vom 12.12.2016 
 
mit Bezug auf Ihr o.g. Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass in dem von Ihnen angefragten 
Bereich keine von uns verwalteten Versorgungsanlagen vorhanden sind. Maßgeblich für 
unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich. Bitte überprüfen Sie diese 
Darstellung auf Vollständig- und Richtigkeit und nehmen Sie bei Unstimmigkeiten 
umgehend mit uns Kontakt auf. Wir beauskunften die Versorgungseinrichtungen der 

 
 
 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich 
innerhalb der markieren Flächen des von der PLEdoc GmbH 
beigefügten Übersichtsplanes. 
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nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber: 

• Open Grid Europe GmbH, Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Nordbayern GmbH (FGN), Schwaig bei Nürnberg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen 
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH &  
  Co. KG, Straelen 
• Viatel GmbH, Frankfurt 
 
Diese Auskunft bezieht sich ausschließlich auf die Versorgungseinrichtungen der hier 
aufgelisteten Versorgungsunternehmen. Auskünfte zu Anlagen sonstiger Netzbetreiber 
sind bei den jeweiligen Versorgungsunternehmen bzw. Konzerngesellschaften oder 
Regionalcentern gesondert einzuholen. 
 
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen 
entnehmen wir den Unterlagen, dass die Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren 
Verfahren festgelegt werden bzw. keine Erwähnung finden. 
Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner Ausgleichsflächen eine 
Betroffenheit von uns verwalteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. 
Wir bitten um Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an 
diesem Verfahren. 
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer 
erneuten Abstimmung mit uns. 
 
Übersichtsplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planexterne Flächen sind nicht betroffen. Die PLEdoc GmbH 
wird im weiteren Verfahren beteiligt. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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3) Bezirksregierung Arnsberg, Natur- und Landschaftsschutz 
Schreiben vom 19.12.2016 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90. Änderung des Flächennutzungsplanes der Wallfahrtsstadt Werl  
Bebauungsplan Nr. 121 der Wallfahrtsstadt Werl „Oberbergstraße“ 
frühzeitige Beteiligung gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB im Zeitraum vom 14. Dezember 2016 bis 16. Januar 2017   Seite 13 von 28 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durch das Bebauungsplanverfahren können zwar 
Gehölzbestände betroffen sein, die Festsetzungen im 
Bebauungsplan werden aber auch gleichzeitig den Erhalt 
von Altholz und eines Kleingewässers sowie 
Neuanpflanzungen sichern. Dies trägt zur Umsetzung der 
Maßnahmen des Festsetzungsraumes D.2.13 bei. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Die Eingriffsbilanzierung wird im 
Umweltbericht dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eingriffsbilanzierung wird im Umweltbericht dargestellt. 
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Der Anregung wird gefolgt. Die Maßnahmen werden im 
Umweltbericht beschrieben. 
 
 
 
 
  
 
Der Anregung wird gefolgt. Die Artenschutzmaßnahmen 
werden im Umweltbericht beschrieben. Die Umsetzung der 
Artenschutzmaßnahmen wird im Bebauungsplan als textliche 
Festsetzung für das gesamte Plangebiet festgesetzt. 
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4) Gelsenwasser 
Schreiben vom 27.12.2016 
 

 
Lageplan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die vorhandene Wasserleitung an der Kreisstraße wird durch 
ein Geh-, Fahr – und Leitungsrecht abgesichert. 
Die Grünfläche (Bezeichnung im Plan: a) im Bereich der 
Wasserleitung wird als Fläche für Wiese und Hochstauden 
festgesetzt, um eine Gefährdung der Versorgungsleitung 
durch tiefwurzelnde Pflanzen zu verhindern. 
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5) Geologischer Dienst NRW 
Schreiben vom 30.12.2016 
 
Für die Darstellung der Schutzgüter Boden und Wasser empfehle ich den folgenden 
Umfang und Detaillierungsrad in der Umweltprüfung. Zudem gebe ich Hinweise zur 
Ingenieurgeologie und zur Verwendung von Mutterboden: 
 
Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden: 

Es sind die betroffenen Böden, deren Bodenschutzstufen und Bodenfunktionen zu 
benennen. Bodenbezogene abiotische Ausgleichsmaßnahmen sind unter Umständen 
notwendig: 

„Auskunftssystem BK50 mit Karte der schutzwürdigen Böden“. Unter 
http ://www.gd.nrw.de/zip/g_bk50hinw.pdf sind Hinweise zur kostenfreien 
Nutzungsmöglichkeit dieser Karte als WMS-Version (TlM - online Kartenserver) 
abrufbar. Inhaltliche Erläuterungen zur Schutzwürdigkeitsauswertung sind zu finden 
unter: http://www.gd.nrw.de/zip/g_bkswb.pdf 
  
Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Wasser: 

Für den Untersuchungsraum sind die Bereiche Grundwasser und 
Oberflächenwasser (u.a. Siepen, Quellen, Brunnen in WSG) einschließlich 
der Sickerwasserdynamik u.a. zu beschreiben. 

Zu bewerten ist die Schutzbedürftigkeit / Schutzfähigkeit des Schutzgutes 
Wasser bzw. die Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeit (Schutzfunktion der 
grundwasserüberdeckenden Schichten). Dabei ist der Grundwasserflurabstand, 
die Sickerwasserrate und die Mächtigkeit (Boden-) Substrat als 
Filterschicht für das Sickerwasser zu beachten. 

Beim Eingriff in den Untergrund ist der hydrogeologische Aufbau zu beschreiben: 
Bedeutungsvolle Grundwasserleiter sind aus hydrogeologischer Sicht in 
ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten und ggfs. weiterzuentwickeln. 
 
Ingenieurgeologie: 
Aus ingenieurgeologischer Sicht ist vor Beginn von Baumaßnahmen der Baugrund 
objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten. Zur Klärung von Fragen möglicher 
bergbaulicher Einwirkungen ist eine Anfrage bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6-
Bergbau und Energie in NRW, zu stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. Eine Bearbeitung der 
Themen wird im Umweltbericht durchgeführt. 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden als Hinweis in die Begründung 
aufgenommen. 
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Mutterboden: 
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei 
Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und 
vor Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wieder-
verwendung zu lagern und später wieder einzubauen.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Die Ausführungen werden als Hinweis in die Begründung 
aufgenommen. 
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